
 
THÜRINGER LANDESMEDIENGESETZ (ThürLMG) 
  
in der Fassung des Ersten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Rundfunkgesetzes vom 06. 
Januar 2003 
 
(GVBl. Nr. 01/2003 vom 13. Januar 2003, S. 1) 
  
  
ZWEITER TEIL 
Besondere Bestimmungen 
  
Fünfter Abschnitt 
Bürgerrundfunk 
  
    
§ 34 Ereignis- und Einrichtungsrundfunk 
    
(1) Die Landesmedienanstalt kann für Sendungen, die 
    
1. im örtlichen Bereich einer öffentlichen Veranstaltung und im zeitlichen Zusammenhang 
damit veranstaltet und verbreitet werden (Ereignisrundfunk) 
oder 
    
2. für Einrichtungen angeboten werden, wenn diese für gleiche Zwecke genutzt und die 
Sendungen nur dort empfangen werden können und im funktionellen Zusammenhang mit 
den in diesen Einrichtungen zu erfüllenden Aufgaben stehen (Einrichtungsrundfunk), 
    
  ein vereinfachtes Zulassungsverfahren nach § 5 Abs. 4 durchführen. 
    
(2) Die Zulassung dieser lokalen Rundfunkangebote wird in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 
Nr. 1 für die Dauer des zeitlichen Zusammenhangs mit der Veranstaltung, grundsätzlich für 
einen Zeitraum von nicht mehr als acht Wochen erteilt. In begründeten Ausnahmefällen kann 
die Zulassung für eine länger andauernde öffentliche Veranstaltung mit besonderer 
Bedeutung für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr erteilt werden. Für Veranstaltungen mit 
besonderer überregionaler Bedeutung kann die Zulassung auch über den örtlichen Bereich 
der öffentlichen Veranstaltung hinaus erteilt werden. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 wird 
sie für längstens vier Jahre erteilt. 
    
(3) Der Veranstalter kann mit Zustimmung der Landesmedienanstalt als Rahmenprogramme 
ortsüblich nicht empfangbare werbefreie Programme übernehmen, sofern dies dem 
Charakter des Ereignis- und Einrichtungsrundfunk nicht widerspricht. 
    
(4) Das Nähere regelt die Landesmedienanstalt durch Satzung. 
    
    
§ 35 Offener Kanal 
    
(1) Offene Kanäle als nichtkommerzielle und im Sinne von § 3 Abs. 5 Nr. 5 lokale 
Rundfunkangebote (Hörfunk und Fernsehen) sollen Einzelpersonen und gesellschaftlichen 
Gruppen, Organisationen und Institutionen, die nicht Rundfunkveranstalter oder über eine 
Gesellschaft an einem Rundfunkveranstalter oder einem Zeitungsunternehmen beteiligt sind, 



Gelegenheit geben, im Rahmen dieser lokalen Rundfunkangebote eigene Beiträge 
herzustellen und zu verbreiten. 
    
(2) Die Landesmedienanstalt richtet unter Berücksichtigung lokaler Initiativen sowie unter 
Beachtung regionaler und struktureller Gegebenheiten des Verbreitungsgebietes im Rahmen 
ihrer haushaltsmäßigen Möglichkeiten vorrangig in Kabelanlagen lokal begrenzt Offene 
Kanäle ein und überträgt grundsätzlich das Nutzungsrecht auf Träger Offener Kanäle. Für 
Offene Hörfunkkanäle können grundsätzlich auch freie lokale terrestrische Frequenzen 
genutzt werden. 
    
(3) Im Rahmen Offener Hörfunkkanäle nach Absatz 2 Satz 2 ist die Vergabe fester 
Sendeplätze für nicht kommerzielle Hörfunkprogramme möglich. Ereignis- und 
Einrichtungsrundfunk sowie nicht kommerzielle Hörfunkprogramme dürfen mit Zustimmung 
der Landesmedienanstalt in begrenztem Umfang Sendungen und Beiträge untereinander 
austauschen sowie von anderen Veranstaltern werbefreier Programme übernehmen, sofern 
dies dem Charakter des Bürgerrundfunks nicht widerspricht. Nicht kommerzielle 
Hörfunkprogramme dürfen unter den gleichen Bedingungen auch Beiträge aus Offenen 
Kanälen übernehmen. Nutzer Offener Kanäle dürfen in ihren Sendungen Beiträge anderer 
Nutzer Offener Kanäle übernehmen. 
    
(4) Träger von Offenen Kanälen sollen grundsätzlich zu diesem Zweck gegründete 
nichtwirtschaftliche, eingetragene Vereine sein. Über die Trägerschaft Offener Kanäle 
entscheidet die Landesmedienanstalt nach Maßgabe des Absatzes 5. Die 
Landesmedienanstalt kann selbst Träger Offener Kanäle sein. Die Gründe der Entscheidung 
sind dem Bewerber schriftlich mitzuteilen. Die Landesmedienanstalt regelt die Grundzüge 
von Zuordnung und Entziehung, Rechten und Pflichten der Trägerschaft durch Satzung. Die 
Trägerschaft wird für die Dauer von vier Jahren übertragen. 
    
(5) Der Trägerverein muss durch seine satzungsmäßige innere Struktur jedermann eine 
offene und demokratische Mitgliedschaft und Teilhabe gewährleisten. Unter mehreren 
Bewerbern für die Trägerschaft ist demjenigen der Vorzug zu geben, der durch seine 
Satzung die größere Gewähr für die Sicherung der Maßstäbe des Satzes 1 bietet, wobei diese 
jährlich mindestens zwei ordentliche Mitgliederversammlungen vorsehen muss. Im Falle der 
Trägerschaft durch die Landesmedienanstalt regelt diese das Nähere durch Satzung. 
 
    
(6) Die Landesmedienanstalt schafft im Rahmen ihrer haushaltsmäßigen Möglichkeiten die 
organisatorischen, finanziellen und technischen Voraussetzungen der Offenen Kanäle. Zur 
Optimierung des Bürgerrundfunk - Angebots führt sie nach Maßgabe des Haushalts 
geeignete Aus- und Fortbildungsmaßnahmen durch. Der Trägerverein des Offenen Kanals 
kann einen finanziellen Zuschuss durch die Landesmedienanstalt erhalten. Sie berät und 
unterstützt die Träger nach Absatz 4 Satz 1 beim Aufbau und Betrieb der Offenen Kanäle. 
    
(7) Der Betreiber einer Kabelanlage mit einer Kapazität von mehr als 15 Kanälen, an die 
mehr als 3 000 Haushalte angeschlossen sind, stellt auf Verlangen der Landesmedienanstalt 
unentgeltlich einen Kabelkanal für den Betrieb eines Offenen Kanals zur Verfügung. 
    
    
§ 36 Nutzungsbedingungen des Offenen Kanals 
    
(1) Nutzungsberechtigt ist, wer im Verbreitungsgebiet der Offenen Kanäle seinen Wohnsitz 
oder Sitz hat, die Voraussetzungen entsprechend § 6 Abs. 1 erfüllt und nicht nach § 6 Abs. 2 
Nr. 1 bis 7 ausgeschlossen ist. Ausgenommen sind Rundfunkveranstalter und Unternehmen, 



die in einem wesentlichen Teil dieses Verbreitungsgebietes eine marktbeherrschende 
Stellung bei Tageszeitungen haben sowie staatliche und kommunale Behörden. 
    
(2) Abweichend von Absatz 1 sind auch Minderjährige mit schriftlicher Einwilligung eines 
gesetzlichen Vertreters nutzungsberechtigt. 
    
(3) Die Beiträge müssen den Programmgrundsätzen des § 13 Abs. 1 und den 
Schutzbestimmungen des § 19 entsprechen. Für den Beitrag ist jeder Nutzungsberechtigte 
verantwortlich. Mit der schriftlichen Einwilligung nach Absatz 2 erklären die gesetzlichen 
Vertreter die Übernahme dieser Beitragsverantwortung. Der Name und die Anschrift des 
Nutzungsberechtigten sind am Anfang und am Schluss jeden Beitrags anzugeben. In 
begründeten Ausnahmefällen kann die Landesmedienanstalt den Nutzungsberechtigten auf 
Antrag von dieser Pflicht befreien. Der Träger hat die Verbreitung eines Beitrags abzulehnen, 
wenn der Nutzungsberechtigte gegen die Pflichten verstößt, die ihm nach diesem Gesetz, 
den auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsvorschriften oder Entscheidungen oder nach 
allgemeinen Rechtsvorschriften obliegen, oder wenn zu besorgen ist, dass der 
Nutzungsberechtigte gegen diese Pflichten verstoßen wird. 
    
(4) Über die Verbreitung einzelner Beiträge entscheidet der Träger des Offenen Kanals. Er 
soll möglichst vielen Interessenten Gelegenheit geben, die Beiträge grundsätzlich in der 
Reihenfolge des Eingangs zu verbreiten. Der Träger kann unter Berücksichtigung der 
zeitlichen Nutzerwünsche Abweichungen von dieser Reihenfolge zulassen. 
    
(5) Nutzungsberechtigten, deren Ziel die Veranstaltung nichtkommerzieller 
Hörfunkprogramme nach § 35 Abs. 3 ist, kann nach Zulassung durch die 
Landesmedienanstalt nach Maßgabe der §§ 4 bis 10 ein Sendeplatz für die Dauer der 
Trägerschaft des Vereins eingeräumt werden. Die Landesmedienanstalt schreibt die Nutzung 
dieses Sendeplatzes im Einvernehmen mit dem Träger des Offenen Kanals entsprechend § 5 
Abs. 2 aus. Sofern über den Sendeplatz zwischen dem Trägerverein und den hieran 
interessierten Nutzungsberechtigten im Sinne des Satzes 1 in einem angemessenen Zeitraum 
keine Verständigung erzielt wurde, wirkt die Landesmedienanstalt auf eine Einigung hin. 
Kommt eine derartige Einigung nicht zustande, entscheidet die Landesmedienanstalt. 
    
(6) Die Landesmedienanstalt erlässt Richtlinien für den Offenen Kanal, die insbesondere den 
Zugang zum Offenen Kanal, die Kostentragung und die Förderung des Offenen Kanals 
regeln. Die Trägervereine regeln in allgemeinen Bedingungen den Zugang und die Nutzung 
des Offenen Kanals. Die Bedingungen bedürfen der Genehmigung durch die 
Landesmedienanstalt. Die Landesmedienanstalt hat darüber hinaus die Grundsätze eines 
Beschwerdeverfahrens gegen Entscheidungen des Trägers festzulegen. 
    
(7) Die Beiträge sind vom Träger der Offenen Kanäle aufzuzeichnen und aufzubewahren; § 
23 ist entsprechend anzuwenden. 
 
 
Weiter Infos unter: www.tlm.de 


